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Stadtverordnetenversammlung 12.11.2020

Betreff:
Beratung und Beschluss: Satzung zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Kremmen für die Friedhöfe
der Stadt Kremmen
Beschlussvorlage

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen beschließt die in der Anlage
beigefügte Satzung zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Kremmen für
die Friedhöfe der Stadt Kremmen.  

Beratungsergebnis:
Gremium: Sitzung am: TOP

Anz. Mitgl. :19 dav. anwesend Ja...... Nein......Enthalt.......

Laut Vorlage...... Abweichende Vorlage

eingebracht durch :Bürgermeister
Bearbeiter :Frau Tamms/Frau Richter

.................................................................
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung



Problembeschreibung/Begründung

2013 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kremmen die
Friedhofssatzung für die Friedhöfe der Stadt Kremmen beschlossen.

Dies ist notwendig geworden, weil sich die Friedhofskultur im Wandel der Zeiten in
der Hinsicht verändert hat, dass vermehrt Aufgaben nach Bestattungsarten an die
Verwaltung herangetragen wurden, bei denen keine Pflege durch die
Hinterbliebenen erforderlich ist.

Somit wurden die Grabarten
- Reihengrabstellen für Erdbestattungen - Pflege durch die Stadt (§ 18)
(im Volksmund: amerikanische Erdbegräbnisse) und
- Reihengrabstellen für Urnenbeisetzungen - Pflege durch die Stadt (§ 21)
(im Volksmund: amerikanische Urnengräber)
eingeführt.

In den letzten 7 Jahren, in der die Verwaltung entsprechend dieser Satzung
gearbeitet hat, sind zum Teil neue Anfragen an die Verwaltung gerichtet worden und
es wurden fehlende Handlungsgrundlagen festgestellt.

Beides soll nun in der Satzung zur 1. Änderung aufgenommen werden.

gez. N. Richter
Ordnungsamt 
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